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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

B-VG Art89 Abs2

oöKAG §16

Rechtssatz

Antrag an den Verfassungsgerichtshof, § 16 oöKAG als verfassungswidrig aufzuheben. Gegen die Verfassungsmäßigkeit

dieser Bestimmung bestehen sowohl wegen Nichtanpassung des Ausführungsgesetzes an das Bundesgesetz (KAG) als

auch wegen Verstoßes gegen Art 10 MRK Bedenken.
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